
§ 1 - Geltung: 
 
1. Für sämtliche Leistungen zwischen DUCATI Development Dortmund und dem Kunden 
gelten ausschließlich die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Kunde 
erkennt diese durch die Auftragserteilung oder durch Annahme der Lieferung an.  
 
2. Von den allgemeinen Geschäftsbedingungen der DUCATI Development Dortmund 
abweichende oder sie ergänzende Individualabreden bedürfen der Schriftform.  
 
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts 
 
§ 2 - Vertragsabschluß: 
 
1. Angebote jeglicher Art sind stets freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht 
ausdrücklich und schriftlich als Festofferten von DUCATI Development Dortmund 
bezeichnet sind.  
 
2. Alle Aufträge gelten erst dann als verbindlich angenommen, wenn sie schriftlich oder durch 
Lieferung mit Rechnungserteilung bestätigt werden. 
 
3. Bei Nichterfüllung eines Vertrages behält sich DUCATI Development Dortmund vor, eine 
Abstandssumme in Höhe von min. 15% des Vertragswertes einzufordern.  
 
4. Alle Racingartikel oder Artikel zu Showzwecken sind im Geltungsbereich der STVZO der 
BRD nicht zulässig und ohne Garantie oder Gewähr. 
 
 
§ 3 - Versand und Lieferung: 
 
1. DUCATI Development Dortmund ist stets bemüht, angegebene Liefertermine einzuhalten. 
Sie sind jedoch unverbindlich.  
 
2. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden soweit nichts anderes vereinbart 
ist. Die Versandart und der Beförderer werden durch DUCATI Development Dortmund 
bestimmt.  
 
3. Transportschäden sind direkt dem Fahrer zu melden und mit der Transportfirma 
abzurechnen.  
 
 
§ 4 - Widerruf / Rückgaberecht: 
 
1. Widerrufe unterliegen den Bestimmungen des Fernabsatzgesetzes, sofern die 
Bestimmungen Anwendung finden. In allen anderen Fällen gelten die Bestimmungen der §§ 
361a und 361b BGB. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Erhalt der Lieferung und endet nach 
14 Tagen.  
 
2. Unbenutzte und originalverpackte Artikel können innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zum 
Umtausch oder zur Gutschrift an uns zurückgesandt, gegeben werden.  
 



3. Ausgenommen vom Widerrufsrecht und von der Rückgabe sind Sonderanfertigungen, 
Tuningteile, Elektroartikel und Artikel, die auf Kundenwunsch bestellt und geliefert wurden 
und keine reguläre Lagerware sind.  
 
4. Für Wiederverkäufer besteht generell kein Rückgaberecht. Es liegt im Ermessen von 
DUCATI Development Dortmund einer Rückgabe von Wiederverkäufern zuzustimmen. 
DUCATI Development Dortmund behält sich allerdings vor, eine Wiedereinlagerungsgebühr 
in Höhe von 20% des Warenwertes, mindestens aber 10,00 Euro, zu erheben.  
 
 
§ 5 - Preise: 
 
1. Für den Endverbraucher erfolgt die Berechnung der Preise, wenn nichts anderes vereinbart 
ist, zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Preisangaben sind in EURO und 
beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, jedoch keine Verpackungs-, bzw. Transportkosten.  
 
2. Für Wiederverkäufer und Kunden, denen wir Waren aufgrund unserer Händlerpreisliste 
liefern, erfolgt die Berechnung der Preise, wenn nichts anderes vereinbart ist, zu den am Tage 
der Lieferung gültigen Preisen zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und 
Transport.  
 
 
§ 6 - Zahlungsbedingungen: 
 
1. Die Rechnungen von DUCATI Development Dortmund sind ohne Abzug sofort fällig, 
wenn nicht auf der Rechnung ein anderer Zahlungstermin angegeben ist.  
 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Forderungsbetrag dem Bankkonto von 
DUCATI Development Dortmund gutgeschrieben worden ist. Bei Zahlungsverzug ist 
DUCATI Development Dortmund berechtigt, Zinsen in Höhe von 4% über dem gültigen 
Bundesbankdiskontsatz ohne weiteren Nachweis als Verzugszins zu fordern. Die 
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Dies 
schließt insbesondere die Kosten ein, die durch Annahmeverzug oder Rücklastschriften 
entstehen.  
 
3. Sämtliche Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet, unabhängig 
von anderslautenden Bestimmungen des Käufers. Sind bereits Kosten durch Beitreibung 
und/oder Zinsen entstanden, wird die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet. Der Käufer ist zur Aufrechnung, 
Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt worden oder unstreitig sind.  
 
 
§ 7 - Eigentumsvorbehalt: 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, 
die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
 
2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 



die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern 
(Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder 
sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 
der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  
 
3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung 
der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. [Anmerkung: Diese 
Klausel entfällt, wenn kein verlängerter Eigentumsvorbehalt gewollt ist.] 
 
4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 
Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen 
bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der 
Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche 
Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 
 
 
§ 8 - Gewährleistung und Haftung: 
 
1. Dem Kunden obliegt die Prüfungs- und Untersuchungspflicht. Für Schäden durch 
ungeprüft weitergegebene Waren haftet DUCATI Development Dortmund nicht, ebenso nicht 
für die Eignung der gelieferten Ware für die vom Kunden in Aussicht genommenen Zwecke 
und auch nicht für Schäden, die durch die Verarbeitung und Verwendung der Waren 
entstehen könnten.  
 
2. Garantieleistungen werden im Rahmen der Herstellergarantie übernommen.  
 
3. Der Kunde verpflichtet sich, DUCATI Development Dortmund unverzüglich zu 
informieren, falls er von Dritten aufgrund des Produkthaftungsgesetzes in Anspruch 
genommen wird.  
 
4. Die Haftung ist in den vorgenannten Fällen begrenzt auf den bei Vertragsabschluss 



vorhersehbaren typischen Schaden. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geschäfte mit 
Verbrauchern handelt. 
 
5. Im übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen uns ausgeschlossen. 
 
6. Haftungsbegrenzung oder Haftungsausschluss gelten nicht bei körperlichen Schäden. 
 
7. Haftungsbegrenzung und -ausschluss gelten ferner nicht, falls und soweit wir nach den 
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes haften. 
 
 
§ 9 - Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen: 
 
1. Durch Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wird die Gültigkeit der übrigen nicht berührt. Für den Fall der 
Nichtigkeit einzelner Bestimmungen sind die Parteien verpflichtet, an ihrer Stelle eine solche 
Regelung zu treffen, die der ursprünglich vorgestellten mit rückwirkender Kraft am nächsten 
kommt.  
 
 
§ 10 - Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht: 
 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Dortmund, sofern der Kunde 
Kaufmann im Sinne des HGB ist. Für die gesamten Geschäftsbeziehungen gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
 
§ 11 - Datenschutz: 
 
 DUCATI Development Dortmund ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsverbindung oder 
im Zusammenhang mit dieser erhaltenen oder entstehende Daten über den Käufer, gleich ob 
diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Datenschutzgesetzes zu 
speichern und zu verarbeiten. 
 
 
§ 12 B. Besondere Bestimmungen für Fahrzeugreparaturen 
 
Für Fahrzeugreparaturen, außer solchen an Reifen und Rädern, gelten ergänzend und 
zusätzlich zu den oben aufgeführten Klauseln die nachstehenden Bedingungen. 
 
 
1.Kostenvoranschlag 
 
Auf Verlangen unserer Kunden erstellen wir einen Kostenvoranschlag, der die 
voraussichtlichen Reparaturkosten einschließlich Angabe der Mehrwertsteuer enthält. 
Abweichungen bis zu 10% von diesem Kostenvoranschlag sind zulässig, vorausgesetzt, dies 
ist dem Kunden zumutbar. 
 
Für den Kostenvoranschlag berechnete und vereinnahmte Kosten werden bei 
Auftragsdurchführung mit der Auftragssumme verrechnet. 
 



2.Fertigstellungstermine 
 
Überschreiten wir verbindlich vereinbarte Fertigstellungstermine, haften wir gegenüber 
unserem Kunden auf Schadenersatz für von diesem nachgewiesen und auf der Verzögerung 
ursächlich beruhenden Schäden. 
 
Zur Stellung eines Ersatzfahrzeugs sind wir nicht verpflichtet. Nimmt der Kunde auf Grund 
von uns zu vertretender Terminüberschreitung ein Ersatzfahrzeug in Anspruch, erstatten wir 
die hierfür entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer etwaigen Ersparnis für den 
Kunden durch Nichtbeanspruchung des eigenen Fahrzeugs. 
 
Ersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn wir nachweisen, dass die Terminüberschreitung 
auf höherer Gewalt beruht z.B Lieferung dritter. 
 
3.Unternehmerpfandrecht 
 
Neben dem gesetzlichen Unternehmerpfandrecht steht uns wegen unserer Forderung aus dem 
Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den auf Grund des Auftrages in unseren Besitz 
gelangten Gegenständen zu. 
 
Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten 
Arbeiten und allen sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit diese mit dem 
Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 
 
4.Abnahme  
 
Unser Kunde ist zur Abnahme des Auftragsgegenstandes verpflichtet, sobald wir ihn über die 
Fertigstellung informieren. Die Abnahme soll erfolgen in unserem Betrieb, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
 
Unser Kunde kommt mit der Annahme in Verzug, wenn er den Vertragsgegenstand entweder 
nicht zum vereinbarten Übergabedatum oder nicht auf Aufforderung durch uns unverzüglich 
abholt. 
 
Im Fall des Verzuges des Kunden mit der Abnahme haften wir nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 
 
5.Sachmängelhaftung 
 
Wir haften bei Sachmängeln auf Dauer eines Jahres ab Ablieferung des Vertragsgegenstandes 
an unseren Kunden. Die Regelungen unter A 6 gelten entsprechend.  
 
Schlagen zwei Versuche der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung fehl, ist der Kunde 
entsprechend der Bestimmung unter A Ziffer 6 berechtigt, zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
Die unter A Ziffer 5 geregelten Eigentumsvorbehaltsrechte beziehen sich ausschließlich auf 



Teile, die nicht wesentliche Bestandteile des Fahrzeugs werden. 
 
Ausgebaute oder ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über wenn diese nicht in einer 
Frist von 8 Tagen nach Übergabe abgeholt werden. 


